
Erforderliche Zusatzsicherung des Glaseinsatzes an Zugangstüren 
 
 
Haben die Eingangs-, Seiten-, Neben-, Hinter- und Kellertüren zu den versicherten Räumlichkeiten einen 
Glaseinsatz, müssen die nachstehenden Zusatzsicherungen vorhanden sein:  
 

• Innen oder außen angebrachte Gitter (von außen jedoch nicht abschraubbar) oder 
• gesamtes Türelement mit Rollladen mit Sperrvorrichtung oder 
• gesamtes Türelement mit Roll- oder Scherengitter 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


